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Zweckverband Abfallwirtschaft 
Saale-Orla 

 
 
 
Bekanntmachung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) 
 
 

Auf Grund der Neufassung der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebührensatzung und der 
damit verbundenen Aktualisierung der Gebührenkalkulation werden beide Satzungen im Jahr 
2023 rückwirkend zum 1. Januar 2023 neu gefasst. 
 
Insoweit wurde der nachfolgende Vorankündigungsbeschluss Nr. 18/2022 in der öffentlichen Ver-
bandsversammlung vom 21. November 2022 des ZASO gefasst: 

 

Vorankündigungsbeschluss 
 

Beschlussnummer: 18/2022 vom 21. November 2022 der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) 
 
Beschlussinhalt: 
 
Vorankündigung der Neufassung der Satzung des ZASO über die Vermeidung, Verwertung, Be-

handlung und schadlose Beseitigung von Abfällen des Zweckverbandsgebietes (Landkreis Saal-

feld-Rudolstadt und Saale-Orla-Kreis) – Abfallwirtschaftssatzung und der Satzung über die Be-

nutzungsgebühren der abfallwirtschaftlichen Einrichtungen des ZASO – Abfallgebührensatzung.  

In diesem Zusammenhang stehen im Bereich der Abfallwirtschaftssatzung folgende Änderungen 
an: 
 

Fraktion Alt (2022) Neu (2023) 

 § 13 Abs. 6 
Erfassung von gemischten 
Siedlungsabfällen (Hausmüll 
und hausmüllähnlichen Ge-
werbeabfällen) 

§ 10 Abs. 6 
Bereitstellung der Abfälle und Ab-
fallbehälter 
 
 

 Überlassungsgemeinschaft pro 
Grundstück möglich 
 

Gemeinsame Nutzung pro Grundstück 
nach schriftlichem Antrag möglich 

gemischte 
Siedlungsabfälle 
 

§ 13  
Erfassung von gemischten 
Siedlungsabfällen (Hausmüll 
und hausmüllähnlichen Ge-
werbeabfällen) 

§ 11  
Erfassung von gemischten Sied-
lungsabfällen 
 

 Auf jedem Grundstück, auf 
dem Abfälle anfallen können, 
ist mindestens ein zugelasse-
nes Abfallbehältnis vorzuhal-
ten.  
 
 
 
 
 
 

Die Anzahl und Größe der Hausmüll-
behälter errechnet sich aus dem Min-
destvolumen von mindestens 5 Liter 
pro Woche für jede Person im Haushalt 
bzw. Beschäftigten gemäß § 2 Abs. 3 
und 5. Für jede private Haushaltung 
und jeden anderen Herkunftsbereich 
als private Haushaltungen ist mindes-
tens ein zugelassener Hausmüllbehäl-
ter von 80 Liter vorzuhalten. 
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Fraktion Alt (2022) Neu (2023) 

  

Banderolen, Quartals- oder 
Jahresaufkleber  
 

Banderolen, Quartals- und Jahresauf-
kleber entfallen. Jeder Hausmüllbe-
hälter muss mit einem elektronisch 
lesbaren Transponder ausgestattet 
sein.  

Nutzerkreis von Hausmüll- 
säcken uneingeschränkt 
 

Beschränkung: nur für Sonderregel- 
ungen (Sacktour) oder bei vorüberge-
hendem Mehranfall 
 

Sperrmüll 
 

§ 14  
Erfassung von Sperrmüll, 
Altfenstern und -türen 
 

§ 12 
Erfassung von Sperrmüll 
Altfenster und Türen entfallen im 
Holsystem 
 

 keine Mengenbegrenzung für 
private Haushalte 
 

Begrenzung der Jahresmenge im Hol- 
und Bringsystem: max. 10 m³ pro 
Haushalt 
 

- Bringsystem: max. 2,5 m³ pro An-
lieferung 

➔ bei Überschreitung kostenpflichtige 
Entsorgung 

 

andere Herkunftsbereiche als 
private Haushaltungen nur 
Holsystem in haushaltsübli-
chen Mengen (für haushalts-
übliche Mengen gab es bisher 
keine Definition), darüberhin-
ausgehende Mengen müssen 
kostenpflichtig entsorgt werden 
 

Begrenzung der Jahresmenge im Hol-
system: 10 m³ pro anderem Her-
kunftsbereich als privater Haushaltung 
 
 
➔ bei Überschreitung kostenpflichtige 

Entsorgung 
 

keine Größen- oder Gewichts-
begrenzung 

Begrenzung: Breite max. 2 m 
und/oder Gewicht max. 50 kg  
(je Stück) 
 

Elektro- und  
Elektronikgeräte 
und Altmetall 
 

§ 15 
Erfassung von Elektro- und 
Elektronikgeräten und Rest-
schrott 

§ 13 
Erfassung von Elektro- und Elektro-
nikgeräten und Altmetall 
 

 keine Einschränkung und Men-
genbegrenzung für private 
Haushalte im Hol- und Bring-
system 

Holsystem: Abholung einzelner Elekt-
rokleingeräte (z. B. Kaffeemaschine) 
nur in Verbindung mit einem Großge-
rät 
 

andere Herkunftsbereiche als 
private Haushaltungen im Hol-
system nur B2C Geräte in 
haushaltsüblichen Mengen 
(Definition laut LAGA M31A) 
 

Holsystem: Abholung einzelner Elekt-
rokleingeräte (z. B. Kaffeemaschine) 
nur in Verbindung mit einem Großge-
rät 
 
 

Bringsystem: über haushalts-
üblich hinausgehende Menge 
zwingend Abgabe an Überga-
bestelle, keine 

Bringsystem: Begrenzung der Abgabe 
von Leuchtstoffröhren an der Überga-
bestelle auf max. 50 Stück 
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Fraktion Alt (2022) Neu (2023) 

Mengenbegrenzung bei Ab-
gabe Leuchtstoffröhren 
 

keine Größen- oder Gewichts-
begrenzung 

Begrenzung: Länge 2,50 m und/oder 
Gewicht max. 100 kg (je Stück) 
 

Bioabfall / Grün-
schnitt 

§ 17 Abs. 2 
Erfassung von Grünabfällen 
 

§ 15  
Erfassung von Bioabfällen 

 keine Mengenbegrenzung für 
private Haushaltungen 
 

Für private Haushaltungen:  
max. 10 m³ pro Haushalt im Jahr, 
max. 2,5 m³ pro Anlieferung auf den 
Grünabfallannahmeplätzen 
➔ bei Überschreitung Jahreskontin-

gent kostenpflichtige Entsorgung 
 

bei Abgabe durch private 
Haushaltung kein Nachweis 
notwendig 
 
 

Nachweis über Einhaltung Jahreskon-
tingent durch Vorlage der Grünschnitt-
karte 
 

Gefährliche Abfälle 
(Sonderabfallklein-
mengen) 
 

§ 18 
Erfassung von gefährlichen 
Abfällen 
 

§ 16 
Erfassung von gefährlichen Abfäl-
len 

 Gesamtgewicht pro Behältnis 
max. 30 Kilogramm bzw. Ge-
samtvolumen 30 Liter bei der 
mobilen Sammlung 
 

Gesamtgewicht pro Behältnis max. 25 
Kilogramm bzw. Gesamtvolumen 25 
Liter bei der mobilen Sammlung 
 

Für veranlagte andere Her-
kunftsbereiche als private 
Haushaltungen mit nicht mehr 
als 500 kg Sonderabfällen im 
Jahr ist die Entsorgung von 
500 kg / Jahr in der Grundge-
bühr enthalten. 
 

Übernahme von Sonderabfallklein-
mengen von anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen nicht 
mehr in der Grundgebühr enthalten. 
Kostenpflichtige Entsorgung bis 500 
kg im Jahr/Gewerbe auf Antrag mög-
lich. 
 
 

 

Im Bereich der Abfallgebührensatzung stehen folgende Änderungen an: 
 
§ 4 Gebührenmaßstab: 
 

(2) Bei unbewohnten oder vorübergehend genutzten Grundstücken nach § 3 Abs. 2 Satz 3 
wird eine Festgebühr für einen 1-Personenhaushalt angesetzt. 

(15) Feuerwehren, Vereinsheime, Bürgerhäuser etc. ohne Beschäftigte 
je Anlage 1 EWG 

(5) Schulen 
(6) Kindergärten und -einrichtungen 
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§ 5 Festsetzung von Vorauszahlungen für die regelmäßige Abfallentsorgung 

(1) Für Zwecke der erstmaligen Festsetzung von Vorauszahlungen erfolgt bei den 
nach § 11 Abs. 3 der Abfallwirtschaftssatzung zugelassenen Hausmüllbehälter ein 
Ansatz von 1 Leerung pro Quartal. 

 

Gebührensätze Gebührenhöhe 2022 
in € 

Gebührenhöhe  
2023-2025  

in € 

Festgebühr für private Haushalte 
 
1-Personenhaushalt   
2-Personenhaushalt   
3-Personenhaushalt   
4-Personenhaushalt   
5-Personenhaushalt   
mehr als 5 Personen zusätzlich pro 
Person 

 
 

64,44 
111,24 
158,16 
205,08 
252,00 

 
46,92 

 

 
 

61,80 
104,28 
146,64 
189,00 
231,36 

 
42,36 

Grundgebühr für andere Herkunfts-
bereiche als private Haushalte 
 
1 Einwohnergleichwert   
2 Einwohnergleichwerte  
3 Einwohnergleichwerte  
4 Einwohnergleichwerte  
5 Einwohnergleichwerte 
mehr als 5 Einwohnergleichwerte zu-
sätzlich pro EGW 

 
 
 

        49,56 
        84,36 
      119,16 
      153,96 
      188,76 

 
        34,80 

 

 
 
 

47,76 
79,56 

111,48 
143,28 
175,08 

 
31,80 

Leistungsgebühr 
 
Hausmüllbehälter mit 80 l Füllraum pro 
Abfuhr  
Hausmüllbehälter mit 120 l Füllraum 
pro Abfuhr  
Hausmüllbehälter mit 240 l Füllraum 
pro Abfuhr  
Hausmüllbehälter mit 1.100 l Füllraum 
14-täglicher Abfuhrrhythmus pro Abfuhr 
Hausmüllbehälter mit 1.100 l Füllraum  
wöchentliche Abfuhr pro Abfuhr 
amtlicher Hausmüllsack  
 

 
 

         3,40 
 

         4,80 
 

         9,10 
 

       41,00 
 

41,00 
 

         3,20 
  

 
 

5,04 
 

7,17 
 

13,87 
 

62,81 
 

62,81 
 

4,71 

Miete von 80 l, 120 l und 240 l Haus-
müllbehältern pro Monat 

  
keine 

 
0,50 

Die Gebühr für den Umtausch eines 
Hausmüll- oder eines Altpapierbehäl-
ters in eine andere Behältergröße  
  

 
 

keine 

 
 

15,00 

Nutzung der Wägeeinrichtung im ABZ 
Wiewärthe Pößneck 

 
        5,10 

 
7,00 
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Anlage 1  

zum § 5 der Satzung über die Benutzungsgebühren der abfallwirtschaftlichen Einrich-
tungen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (Abfallgebührensatzung) 

 

Müllumladestation  

AVV-Code Bezeichnung gem. AVV 
Gebühr in  

€ pro  
Tonne 

Gebühr in  
€ pro  
Tonne 

03 01 01 Rinden- und Korkabfälle   

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und 
Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 
fallen 

 
 

152,30 

 
 

175,00 

03 03 01 Rinden- und Holzabfälle 152,30 175,00 

03 03 08 Abfälle aus der Sortierung Papier und Pappe 152,30 175,00 

04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien 
(imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) 

 
152,30 

 
175,00 

04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern 152,30 175,00 

07 02 13 Kunststoffabfälle 152,30 175,00 

08 01 12 Farb- und Lackabfälle, mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 11 fallen 

 
152,30 

 
175,00 

08 01 18  Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen 

 
152,30 

 
175,00 

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 08 04 09 fallen 

 
152,30 

 
175,00 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe 152,30 175,00 

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff 152,30 175,00 

15 01 03 Verpackungen aus Holz 152,30 175,00 

15 01 05  Verbundverpackungen 152,30 175,00 

15 01 06 gemischte Verpackungen 152,30 175,00 

17 02 01 Holz 152,30 175,00 

17 02 03 Kunststoff 152,30 175,00 

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter  
17 06 01 und 17 06 03 fällt  

 
152,30 

175,00 

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 
fallen 

 
 

152,30 

 
 

175,00 

18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infek-
tionspräventiver Sicht keine besonderen An-forderun-
gen gestellt werden (z.B. Wund- und Gipsverbände, 
Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) 

 
 
 

152,30 

 
 
 

175,00 

19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Ab-

wasser (TS  35%) 

 
152,30 

 
175,00 

19 12 04 Kunststoff und Gummi 152,30 175,00 

19 12 10 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) 152,30 175,00 

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) 
aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

 
 

152,30 

 
 

175,00 

20 01 01 Papier und Pappe 152,30 175,00 

20 01 11 Textilien 152,30 175,00 

20 01 39 Kunststoffe 152,30 175,00 

20 02 03 Andere nicht biologisch abbaubare Abfälle  152,30 175,00 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle 152,30 175,00 
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Mechanisch-Biologische Restabfallbehandlung  

AVV-Code Bezeichnung gem. AVV 
Gebühr in 

€ pro 
Tonne 

Gebühr in  
€ pro  
Tonne 

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 152,30 175,00 

19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände 152,30 175,00 

19 08 02 Sandfangrückstände 152,30 175,00 

20 03 02 Marktabfälle 152,30 175,00 

20 03 03 Straßenkehricht (hoher organischer Anteil) 152,30 175,00 

20 03 07 Sperrmüll 152,30 175,00 

 
 

Deponie  

AVV-Code Bezeichnung gem. AVV 
Gebühr in 
Euro pro 
Tonne 

Gebühr in 
Euro pro 
Tonne 

01 04 08  Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 01 04 07 fallen 

 
39,10 

 
43,00 

01 04 09 Abfälle von Sand und Ton 39,10 43,00 

03 03 09 Kalkschlammabfälle (TS  35%) 39,10 43,00 

06 03 14 Feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen 

 
39,10 

 
43,00 

10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken- und Kesselstaub mit 
Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt 

 
39,10 

 
43,00 

10 01 15 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus 
der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 01 14 fallen 

 
 

39,10 

 
 

43,00 

10 02 02 unbearbeitete Schlacke 39,10 43,00 

10 02 08 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 10 02 07 fallen 

 
39,10 

 
43,00 

10 09 03 Ofenschlacke 39,10 43,00 

10 09 06 Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 09 05 fallen 

 
39,10 

 
43,00 

10 09 08 Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen 

 
39,10 

 
43,00 

10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 10 05 fallen 

 
39,10 

 
43,00 

10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 10 07 fallen 

 
39,10 

 
43,00 

10 10 99 Abfälle a. n. g. 39,10 43,00 

10 11 03 Glasfaserabfall 39,10 43,00 

10 11 12 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 
fällt 

 
39,10 

 
43,00 

10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen 39,10 43,00 

10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und 
Steinzeug (nach dem Brennen) 

 
39,10 

 
43,00 

10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) 39,10 43,00 

10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf 
Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 
101309 und 101310 fallen 

 
 

39,10 

 
 

43,00 
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Deponie    

AVV-Code Bezeichnung gem. AVV Gebühr in 
Euro pro 
Tonne 

Gebühr in 
Euro pro 
Tonne 

12 01 02 Eisenstaub und -teile 39,10 43,00 

12 01 03 NE-Metallfeil- und –drehspäne 39,10 43,00 

12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 
01 16 fallen 

 
39,10 

 
43,00 

16 11 02 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlen-
stoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 16 11 01 fallen 

 
 

39,10 

 
 

43,00 

16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtme-
tallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 16 11 05 fallen 

 
 

39,10 

 
 

43,00 

17 01 01 Beton 39,10 43,00 

17 01 02 Ziegel 39,10 43,00 

17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik 39,10 43,00 

17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Zie-
geln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthal-
ten (nur Beton) 

 
 

39,10 

 
 

43,00 

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

 
39,10 

 
43,00 

17 02 02 Glas 39,10 43,00 

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter  
17 03 01 fallen (Straßenaufbruch) 

 
39,10 

43,00 

17 05 04 Boden und Steine  39,10 43,00 

17 05 08 Gleisschotter, mit Ausnahme desjenigen, der unter  
17 05 07 fällt 

 
39,10 

43,00 

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 08 01 fallen 

 
39,10 

 
43,00 

19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen 

 
39,10 

 
43,00 

19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung 39,10 43,00 

20 02 02 Boden und Steine 39,10 43,00 

20 03 03 Straßenkehricht 39,10 43,00 

 
 

Sonderabfallkleinmengenannahmestelle   

AVV-Code Bezeichnung gem. AVV  Gebühr in 
Euro pro 
Tonne 

02 01 05* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft  43,00 

04 01 03* Entfettungsabfälle, lösemittehaltig, ohne flüssige 
Phase 

  
43,00 

04 02 11* Halogenierte Abfälle aus der Zurichtung und dem Fi-
nish 

  
43,00 

06 01 01* Schwefelsäure und schweflige Säure  43,00 

06 01 02* Salzsäure   43,00 

06 01 03* Flusssäure  43,00 

06 01 04* Phosphorsäure  43,00 

06 01 05* Salpetersäure und salpetrige Säure  43,00 

06 04 04* Quecksilberhaltige Abfälle  43,00 
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Sonderabfallkleinmengenannahmestelle   

07 07 03* Organische halogenierte Lösemittel, Waschflüssig-
keiten und Mutterlaugen 

  
43,00 

08 01 01* alte Farben und Lacke, die halogenierte Lösemittel  43,00 

08 01 02* alte Farben und Lacke, die keine halogenierte Löse-
mittel enthalten 

  
43,00 

08 04 01* alte Klebstoffe und Dichtungsmassen, die haloge-
nierte Lösemittel enthalten 

  
43,00 

08 04 02* alte Klebstoffe und Dichtungsmassen, die keine ha-
logenierte Lösemittel enthalten 

  
43,00 

11 01 05* saure Beizlösung  43,00 

12 01 07* Verbrauchte Bearbeitungsöle, halogenfrei (keine 
Emulsionen) 

  
43,00 

12 01 12* verbrauchte Wachse und Fette  43,00 

13 01 03* nichtchlorierte Hydrauliköle  43,00 

13 01 08* Bremsflüssigkeiten  43,00 

13 02 02* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und   
Schmieröle 

  
43,00 

13 03 03* andere nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertra-
gungsöle oder -flüssigkeiten 

  
43,00 

14 06 04* Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte  
Lösemittel enthalten 

  
43,00 

15 01 04 Metalle  43,00 

15 02 02* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschl. Ölfilter 
a.n.g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die mit ge-
fährlichen Stoffen verunreinigt sind. 

  
43,00 

16 02 01* Transformatoren und Kondensatoren, die PCB oder 
PCT enthalten 

  
43,00 

16 05 02* andere Abfälle mit anorganischen Chemikalien, z.B. 
Laborchemikalien a.n.g., Feuerlöschpulver 

  
43,00 

16 05 03* Andere Abfälle mit organischen Chemikalien, z.B. 
Laborchemikalien a.n.g.  

  
43,00 

16 06 01* Bleibatterien  43,00 

16 06 02* Ni-Cd-Batterien  43,00 

16 05 03* Quecksilbertrockenzellen  43,00 

16 06 06* Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren  43,00 

16 07 06* Abfälle aus der Reinigung von Lagertanks, ölhaltig  43,00 

18 01 05* Gebrauchte Chemikalien und Medizinprodukte  43,00 

18 02 04* Gebrauchte Chemikalien  43,00 

20 01 03 Kunststoffkleinteile  43,00 

20 01 13* Lösemittel  43,00 

20 01 14* Säuren  43,00 

20 01 15* Laugen  43,00 

20 01 16 Waschmittel  43,00 

20 01 17* Fotochemikalien  43,00 

20 01 18 Medikamente  43,00 

20 01 19* Pestizide  43,00 

20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige 
Abfälle 

  
43,00 

20 01 25 Speiseöle und Fette  43,00 

20 01 26* Öle und Fette, mit Ausnahme derjenigen, die unter 
20 01 25 fallen 

  
43,00 
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Sonderabfallkleinmengenannahmestelle   

20 01 33* Batterien und Akkumulatoren die unter 16 06 01*, 16 
06 02* oder 16 06 03* fallen sowie gemischte Batte-
rien und Akkumulatoren, die solche Batterien ent-
halten. 

  
 
 

43,00 

20 01 34* Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 20 01 33* fallen 

  
43,00 

 
 

Umschlagplatz  

AVV-Code Bezeichnung gem. AVV 
Gebühr in 

Euro  
pro Tonne 

Gebühr in 
Euro  

pro Tonne 

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind 

 
 

152,30 

 
 

225,00 

17 03 01* Kohlenteerhaltige Bitumengemische (Straßenauf-
bruch) 

 
663,40 

 
990,00 

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte  663,40 990,00 

17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stof-
fen besteht oder solche Stoffe enthält (1) 

 
202,90 

 
380,00 

17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe (1) 148,00 250,00 

20 01 37*  Holz, das gefährliche Stoffe enthält 239,00 400,00 

 
 

Umschlagplatz  

AVV-Code Bezeichnung gem. AVV  
Gebühr in 

Euro  
pro Tonne 

20 02 01  Biologisch abbaubare Abfälle  10,00 

 


